
Tierhaltung 
    

    
 
 

Alle Abgabe- und Behandlungsscheine müssen aufbewah rt werden. Die Eintragung auf der Rückseite des Beh andlungsscheines reicht aus.  
Jede Behandlung muss auf dem Behandlungsschein oder  auf diesem Krankheitsbehandlungsblatt dokumentiert  sein.      

Wartefirst in Tagen 

Abgabedatum Tier/Ohrmarkennummer Krankheit 
(Diagnose)  

Arzneimittelbezeichnung  
 

gesetzliche 
 
 
 

Fleisch/Milch  

 
doppelte bei 

Biovermarktung 
 

Fleisch/Milch  

behandelt am behandelt von 
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Krankheitsbehandlungen 



 
Wartefirst in Tagen 

Abgabedatum Tier/Ohrmarkennummer Krankheit 
(Diagnose)  

Arzneimittelbezeichnung  
 

gesetzliche 
 
 
 

Fleisch/Milch  

 
doppelte bei 

Biovermarktung 
 

Fleisch/Milch  

behandelt am behandelt von 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Vom Kontrollor auszufüllen:  

Anzahl der vorhandenen  
Behandlungsscheine 
Nummer: von – bis  

kontrolliert am  
Unterschrift  
Kontrollor 

Stempel  
BIKO Tirol   

Sonstiges 
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